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VORGESCHICHTE Im Rahmen des dritten Sanierungsprogramms von 1994 schlägt das Par-
lament dem Bundesrat 21 Abbaumassnahmen vor, darunter auch die Auf-
hebung der Ankaufspflicht für Brennereien und Brennapparate sowie die 
Aufhebung der Übernahmepflicht für Branntwein.  

Um ihrem verfassungsmässig festgelegten Auftrag, nämlich die Herstel-
lung und den Verbrauch von Trinkbranntwein zu vermindern, nachzu-
kommen, war die Alkoholverwaltung bis anhin verpflichtet, ihr angebo-
tene Brennanlagen zu kaufen. Da sich die Zahl der Brennapparate aber 
ohnehin jedes Jahr verringert, soll die Ankaufspflicht, die noch aus den 
Anfängen der Alkoholgesetzgebung stammt, nun gestrichen werden (BBl 
1995 I 114). Der Bund erhofft sich von dieser Änderung Einsparungen in 
der Höhe von einer halben Million Franken pro Jahr. Die zweite 
Massnahme, die Aufhebung der Übernahmepflicht von Branntwein, soll 
kurzfristig rund drei Millionen Franken pro Jahr bringen. Gemäss diesem 
Artikel muss in der Schweiz produzierter Branntwein grundsätzlich der 
Alkoholverwaltung abgeliefert werden (BBl 1995 I 115). Der Bund seiner-
seits ist verpflichtet, die Erzeugnisse zu einem garantierten Preis zu 
übernehmen (BBl 1995 I 115). Ausgenommen sind Spezialitätenbrannt-
weine (Destillate aus Kirschen, Zwetschgen, Pflaumen usw.) und der steu-
erfreie Eigenbedarf der Landwirte (BBl 1995 I 115). Ursprünglich hatte 
diese Bestimmung eine spezifische gesundheitspolitische Bedeutung: 
Durch die Übernahmepflicht konnte vermieden werden, dass bei grossen 
Obsternten die Alkoholproduktion anstieg und zu vermehrtem Konsum 
führte (BBl 1995 I 115). Der Absatz von Kernobstbranntwein ist jedoch in 
den vergangenen Jahren drastisch gesunken und hat zu zum Teil erheb-
lichen Verwertungskosten geführt (BBl 1995 I 115). Von dieser Bürde will 
sich der Bund befreien. 

GEGENSTAND Aus der Bundesverfassung soll der Passus gestrichen werden, wonach 
der Bund die Zahl der Brennapparate zu vermindern hat, indem er solche 
erwirbt. Aufgehoben wird auch die Übernahmepflicht von Branntwein. 
Gemäss der neuen Bestimmung soll er mit Ausnahme des steuerfreien 
Eigenbedarfs und der Spezialitäten den im Inland hergestellten Brannt-
wein zu angemessenen Preisen übernehmen können. 

ABSTIMMUNGSKAMPF Wie schon im Parlament erwächst der Vorlage auch im Vorfeld der Ab-
stimmung keinerlei Opposition. Sämtliche Parteien sowie ausnahmslos 
alle grösseren Verbände und Organisationen beschliessen die Japarole. 
Die Kampagne ist durch das gänzliche Fehlen einer kritischen Diskussion 
gekennzeichnet. Der Bundesrat bezeichnet die Pflicht zum Ankauf von 
Brennapparaten und zur Übernahme von Branntwein als «gesundheits-
politisch nicht mehr gerechtfertigt» und argumentiert, das Alkoholpro-
blem müsse heute mit anderen Massnahmen angegangen werden. Er ver-
weist zudem auf die im Rahmen der GATT-Bestimmungen harmonisier-
ten Steuern für in- und ausländischen Kernobstbranntwein, wodurch die 
inländischen Branntweine teurer, die ausländischen billiger würden. Dies 
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könnte gemäss Bundesrat zu einer vermehrten Produktion von Brannt-
wein führen, den der Bund dann übernehmen müsste. 

ERGEBNIS Erwartungsgemäss nehmen am 10. März 1996 80,8% der Stimmenden und 
alle Kantone die Abschaffung der Verfassungsbestimmung über den Auf-
kauf von Alkohol und Brennhäfen durch den Bund sehr deutlich an. Die 
Stimmbeteiligung beträgt 30,9%. Am tiefsten ist die Zustimmung in den 
Kantonen Schwyz (64,6% Ja), Wallis (67,6%) und Uri (69,4%). In der Nach-
befragung kann keine einzige gesellschaftliche oder politische Gruppe 
eruiert werden, die den Beschluss mehrheitlich abgelehnt hat. Bei den 
Pro- und Kontra-Argumenten der Abstimmungskampagne sind die Stim-
menden beider Lager offensichtlich der Meinung, es bestehe kein Zu-
sammenhang zwischen Bekämpfung des Alkoholismus und Pflicht zum 
Ankauf von Brennapparaten und zur Übernahme von Branntwein. Den 
spontan durch die Befürwortenden geäusserten Beweggründen ist zu 
entnehmen, dass es ihnen vor allem um die Beseitigung des Finanzdefi-
zits des Bunds ging. 
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